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Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr 

(COTIF) 

Artikel 3 

Internationale Zusammenarbeit 

§ 1 Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre internationale Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet des Eisenbahnwesens grundsätzlich in der Organisation zu konzentrieren, 

soweit ein Zusammenhang mit den Aufgaben besteht, die ihr gemäß Artikel 2 und 4 

zugewiesen sind. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Mitgliedstaaten alle not-

wendigen und zweckdienlichen Maßnahmen ergreifen, damit bestehende multilatera-

le internationale Übereinkommen und Vereinbarungen, deren Vertragsparteien sie 

sind, entsprechend angepasst werden, soweit diese Übereinkommen und Vereinba-

rungen die internationale Zusammenarbeit im Eisenbahnwesen betreffen und anderen 

zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Organisationen Aufgaben zuweisen, die 

sich mit den Aufgaben der Organisation überschneiden. 

§ 2 Die Verpflichtungen, die sich aus § 1 für die Mitgliedstaaten, die zugleich Mitglieder 

der Europäischen GemeinschaftenUnion oder zugleich Vertragsstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, ergeben, lassen die 

Verpflichtungen, die sie als Mitglieder der Europäischen GemeinschaftenUnion oder 

als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum treffen, 

unberührt. 

 

Artikel 12 

Vollstreckung von Urteilen. Arrest und Pfändung 

[…] 

§ 5 Eisenbahnfahrzeuge können in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, in dem 

der Halter seinen Sitz hat, nur auf Grund einer Entscheidung der Gerichte dieses 

Staates mit Arrest belegt oder gepfändet werden. Der Ausdruck „Halter“ bezeichnet 

denjenigen, der als Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigter das Eisenbahn-

fahrzeug dauerhaft als Beförderungsmittel wirtschaftlich nutzt. die natürliche oder 

juristische Person, die als Eigentümerin oder Verfügungsberechtigte einen Wa-

gen als Beförderungsmittel wirtschaftlich nutzt. 

 

Artikel 14 

Generalversammlung 

[…] 

§ 2 Die Generalversammlung 
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[…] 

e) setzt für einen Zeitraum von sechsdrei Jahren den Höchstbetrag fest, den die 

Ausgaben der Organisation in jeder Haushaltsperiode (Artikel 25) erreichen 

dürfen; andernfalls gibt sie für einen Zeitraum von höchstens sechsdrei Jahren 

Richtlinien für die Begrenzung dieser Ausgaben; 

[…] 

§ 6 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der bei der Ab-

stimmung vertretenen Mitgliedstaaten; in den Fällen des § 2 Buchst. e), f), g), h), l) 

und p) sowie im Falle des Artikels 34 § 6 ist jedoch eine Mehrheit von zwei Dritteln 

erforderlich. Im Falle des § 2 Buchst. l) ist eine Mehrheit von zwei Dritteln nur er-

forderlich, soweit es sich um Anträge auf Änderung des Übereinkommens selbst, mit 

Ausnahme der Artikel 9 und 27 §§ 2 bis 5, sowie um Anträge auf Änderung des in 

Artikel 1 § 4 genannten Protokolls handelt. 

 

Artikel 15 

Verwaltungsausschuss 

[…] 

§ 5 Der Ausschuss 

[…] 

g) setzt auf der Grundlage des genehmigten Rechnungsabschlusses den endgülti-

gen Beitrag, den die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 26 für die beidendas abge-

laufenen Kalenderjahre zu tragen haben, sowie die Höhe der für das laufende 

und folgende Kalenderjahr nach Maßgabe des Artikels 26 § 5 zu leistenden 

Vorauszahlung fest; 

 

Artikel 20 

Fachausschuss für technische Fragen 

§ 1 Der Fachausschuss für technische Fragen 

a) entscheidet über die Verbindlicherklärung einer technischen Norm für Eisen-

bahnmaterial, das zur Verwendung im internationalen Verkehr bestimmt ist, 

gemäß Artikel 5 der Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU; . Bei solchen 

Entscheidungen kann er technische Normen oder spezifische Teile daraus 

entweder für verbindlich erklären, oder ihre Verbindlicherklärung ableh-

nen; er kann sie keinesfalls ändern; 

b) entscheidet über die Annahme oder Änderung einer einheitlichen technischen 

Vorschrift für Bau, Betrieb, Instandhaltung oder für Verfahren betreffend Ei-
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senbahnmaterial, das zur Verwendung im internationalen Verkehr bestimmt ist, 

gemäß Artikel 6 der Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU; 

c) beobachtet die Anwendung technischer Normen und einheitlicher technischer 

Vorschriften für Eisenbahnmaterial, das zur Verwendung im internationalen 

Eisenbahnverkehr bestimmt ist, und prüft ihre Weiterentwicklung im Hinblick 

auf ihre Verbindlicherklärung oder Annahme gemäß den in Artikel 5 und 6 der 

Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU vorgesehenen Verfahren; 

d) entscheidet gemäß Artikel 33 § 6 über Anträge auf Änderung des Überein-

kommens; 

e) befasst sich mit allen weiteren Angelegenheiten, die ihm gemäß den Einheitli-

chen Rechtsvorschriften APTU und den Einheitlichen Rechtsvorschriften 

ATMF zur Behandlung zugewiesen sind. 

§ 2 Der Fachausschuss für technische Fragen ist beschlussfähig (Artikel 13 § 3), wenn 

die Hälfte der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 16 § 1 vertreten ist. Bei der Be-

schlussfassung über Bestimmungen der Anlagen der Einheitlichen Rechtsvorschrif-

ten APTU haben Mitgliedstaaten, die den betreffenden Bestimmungen gemäß Arti-

kel 35 § 4 widersprochen oder eine Erklärung gemäß Artikel 9 § 1 der Einheitlichen 

Rechtsvorschriften APTU abgegeben haben, kein Stimmrecht. 

§ 3 Der Fachausschuss für technische Fragen kann entweder technische Normen für ver-

bindlich erklären oder einheitliche technische Vorschriften annehmen, oder ihre 

Verbindlicherklärung oder Annahme ablehnen; er kann sie keinesfalls ändern. 

 

Artikel 24 

Listen der Linien 

[…] 

§ 5 Beförderungen auf Linien zur See oder auf Binnengewässern gemäß § 1 und Beför-

derungen auf Eisenbahnstrecken gemäß § 2 sind dem Übereinkommen nach Ablauf 

eines Monats, gerechnet vom Tage der Mitteilung des Generalsekretärs über die Ein-

tragung, unterstellt. Sie sind dem Übereinkommen nach Ablauf von dreieines 

Monatsen, gerechnet vom Tage der Mitteilung des Generalsekretärs über die Strei-

chung, nicht mehr unterstellt, ausgenommen bereits begonnene Beförderungen, die 

beendet werden müssen. 

 

Artikel 25 

Arbeitsprogramm. Voranschlag. Rechnungsabschluss. Geschäftsbericht 

§ 1 Das Arbeitsprogramm, dDer Voranschlag und der Rechnungsabschluss der Organi-

sation umfassen einen Zeitraum von jeweils zweieinem Kalenderjahren. Das Ar-

beitsprogramm umfasst einen Zeitraum von zwei Kalenderjahren.  
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§ 2 Die Organisation gibt mindestens alle zwei Jahrejedes Jahr einen Geschäftsbericht 

heraus. 

§ 3 Die Höhe der Ausgaben der Organisation wird auf Vorschlag des Generalsekretärs 

vom Verwaltungsausschuss für jede Haushaltsperiode festgelegt.  

 

Artikel 26 

Finanzierung der Ausgaben 

[…] 

§ 5 Die Beiträge der Mitgliedstaaten zu den Ausgaben der Organisation werden in Form 

einer Vorauszahlung  in zwei Ratenbis spätestens 31. Oktober  eines jeden der bei-

den des Jahres, das, die  der Voranschlag umfasst, geschuldet. Die Höhe der Voraus-

zahlungen wird auf der Grundlage der für das die beiden  Vorjahre endgültig ge-

schuldeten Beiträge festgesetzt. 

§ 6 Mit der Übersendung des Geschäftsberichtes und des Rechnungsabschlusses an die 

Mitgliedstaaten teilt der Generalsekretär die endgültige Höhe des Beitrags für das 

die beiden  abgelaufenen Kalenderjahre sowie die Höhe des Vorschusses für die bei-

den das kommenden Kalenderjahre mit. 

§ 7 Nach dem 31. Dezember des Jahres, in dem die Mitteilung des Generalsekretärs ge-

mäß § 6 erfolgt ist, ist der für die beidendas abgelaufenen Kalenderjahre geschuldete 

Beitrag mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen. Hat ein Mitgliedstaat einzwei Jahre 

nach diesem Zeitpunkt seinen Beitrag nicht gezahlt, so ist sein Stimmrecht ausge-

setzt, bis er seiner Zahlungspflicht nachgekommen ist. Nach Ablauf einer weiteren 

Frist von zwei Jahren prüft die Generalversammlung, ob die Haltung dieses Staates 

als stillschweigende Kündigung des Übereinkommens anzusehen ist, wobei sie ge-

gebenenfalls den Zeitpunkt festlegt, in dem die Kündigung wirksam wird. 

 

Artikel 27 

Rechnungsprüfung 

§ 1 Sofern die Generalversammlung gemäß Artikel 14 § 2 Buchst. k) nichts anderes be-

schließt, wird die Rechnungsprüfung vom Sitzstaat nach den Regeln dieses Artikels 

und, vorbehaltlich besonderer Weisungen des Verwaltungsausschusses, in Überein-

stimmung mit der Ordnung für das Rechnungswesen und die Buchhaltung der Orga-

nisation (Artikel 15 § 5 Buchst. e)) durchgeführt. 

§ 2 Der Rechnungsprüfer prüft die Konten der Organisation einschließlich aller Treu-

handfonds und Sonderkonten, soweit er es für nötig hält, um sich zu vergewissern, 

dass 

f) die Finanzausweise den Büchern und Schriften der Organisation entsprechen; 
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g) die Finanzoperationen, auf die sich die Ausweise beziehen, in Übereinstim-

mung mit den Regeln und Vorschriften sowie den Budgetbestimmungen und 

den anderen Richtlinien der Organisation durchgeführt wurden; 

h) die Werte und das Bargeld, die bei einer Bank oder in der Kasse hinterlegt 

sind, entweder anhand direkter Belege der Verwahrer geprüft oder tatsächlich 

gezählt wurden; 

i) die internen Kontrollen, einschließlich der internen Rechnungsprüfung, ange-

messen sind; 

j) alle Elemente der Aktiva und Passiva sowie alle Überschüsse und Defizite in 

einem Verfahren verbucht wurden, das er für befriedigend erachtet. 

§ 32 Der Rechnungsprüfer hat jederzeit freien Zugang zu allen Büchern, Schriften, Bu-

chungsbelegen und sonstigen Informationen, die er als notwendig erachtet. 

§ 4 In seinem Bericht über die Finanzoperationen erwähnt der Rechnungsprüfer: 

a) die Art und das Ausmaß der Prüfung, die er vorgenommen hat; 

b) die Elemente, die sich auf die Vollständigkeit oder Genauigkeit der Rechnun-

gen beziehen, erforderlichenfalls einschließlich 

1. der für die richtige Interpretation und Beurteilung der Rechnungen not-

wendigen Informationen; 

2. jedes Betrages, der zu erheben gewesen wäre, der aber nicht in die Rech-

nung eingegangen ist; 

3. jedes Betrages, der Gegenstand einer normalen oder bedingten Ausgabe-

verpflichtung war und der nicht verbucht oder bei den Finanzausweisen 

nicht berücksichtigt wurde; 

4. der Ausgaben, für die keine ausreichenden Belege vorgelegt wurden; 

5. einer Aussage, ob die Rechnungsbücher in gehöriger Form geführt sind; 

die Fälle, in denen die Darstellung der Finanzausweise von den allge-

mein anerkannten und ständig verwendeten Buchhaltungsprinzipien ab-

weicht, sind hervorzuheben; 

c) die anderen Fragen, auf die der Verwaltungsausschuss aufmerksam zu machen 

ist, zum Beispiel: 

1. die Fälle von Betrug oder vermutetem Betrug; 

2. die Verschwendung oder unzulässige Verwendung von Fonds oder ande-

ren Guthaben der Organisation (selbst wenn die Konten, die solche Ope-

rationen betreffen, ordnungsgemäß geführt wurden); 

3. die Ausgaben, bei denen die Gefahr besteht, dass sie nachträglich be-

trächtliche Kosten für die Organisation verursachen könnten; 
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4. jeden allgemeinen oder besonderen Mangel des Systems zur Kontrolle 

der Einnahmen und Ausgaben oder der Lieferungen und des Materials; 

5. die Ausgaben, die den Absichten des Verwaltungsausschusses nicht ent-

sprechen, unter Berücksichtigung der innerhalb des Voranschlages ord-

nungsgemäß vorgesehenen Übertragungen; 

6. die Kreditüberschreitungen, unter Berücksichtigung der Änderungen, die 

sich aus Übertragungen ergeben, die innerhalb des Voranschlages ord-

nungsgemäß vorgesehen sind; 

7. die Ausgaben, die den für sie bestehenden Ermächtigungen nicht ent-

sprechen; 

d) die Genauigkeit oder Ungenauigkeit der Rechnungen die Lieferungen und das 

Material betreffend, erstellt nach der Inventaraufnahme und der Prüfung der 

Bücher. 

Darüber hinaus kann der Bericht auf Operationen hinweisen, die im Verlauf einer 

vorhergehenden Haushaltsperiode verbucht wurden und über die neue Informationen 

vorliegen, oder auf Operationen, die im Verlauf einer späteren Haushaltsperiode zu 

tätigen sind und über die eine Information des Verwaltungsausschusses im voraus 

wünschenswert ist. 

§ 53 Der Rechnungsprüfer teilt dem Verwaltungsausschuss und dem Generalsekretär die 

bei der Rechnungsprüfung getroffenen Feststellungen mit. Er kann darüber hinaus 

jede Anmerkung machen, die er hinsichtlich des Finanzberichts des Generalsekretärs 

für angebracht hält. 

§ 4 Das Mandat der Rechnungsprüfung richtet sich nach der Finanz- und Buchfüh-

rungsordnung und dem dieser angehängten Zusatzmandat. 

 

 

 

 

 


